
 
A n t r a g : 

 
1. Als zukünftiger Standort der Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtung Projekthaus 
wird das Gelände der ehemaligen Sick-
Kaserne, Werderstraße beschlossen. 

 
2. Auf der Grundlage der Standortentschei-

dung ist ein Kosten- und Finanzierungs-
konzept zu erarbeiten und vorzulegen. 

 
 

 


